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Vorwort zur 1. Auflage

Seit der Wiederherstellung der deutschen Einheit hat das als gesamtdeutsche Verfassung fortgeltende
Grundgesetz eine Vielzahl aktueller Änderungen, zuletzt durch die Umsetzung der Beratungen der
Gemeinsamen Verfassungskommission im Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 27.10.1994,
BGBl. I 3146, erfahren. Auch wo seine Grundstrukturen nicht entscheidend umgestaltet wurden,
erscheint das Grundgesetz in vielem in einem neuen Licht, nicht zuletzt wegen der veränderten
Realitäten in Deutschland, aber auch in Europa – in der seit Ende 1992 in der Verfassung besonders
legitimierten Europäischen Union und darüber hinaus – und in der Welt. Hier liegt die maßgebliche
Legitimation für einen Neuansatz in der Kommentierung des Grundgesetzes überhaupt.
Das Verfassungsrecht hat im Staat des Grundgesetzes eine überragende, alle Rechtsbereiche durch-

dringende Bedeutung erlangt; es ist seit langem keine Materie nur für Spezialisten mehr, sondern geht
schon wegen der dominierenden Rolle der bundesverfassungsgerichtlichen Judikatur jeden Juristen,
gleich auf welchem Gebiet und in welcher Funktion er tätig ist, von Berufswegen an. Angesichts dieser
Entwicklung hat das Verfassungsrecht eine Komplexität erreicht, die umfassend nur noch in vielbändi-
gen Kommentaren und Handbüchern zu erfassen ist, deren Benutzung im Rechtsalltag meist nicht in
Betracht kommt. Der Rückzug auf möglichst knappe Dokumentationen der zumal bundesverfassungs-
gerichtlichen Judikatur muß die für ein volles Verständnis unerläßliche (auch kritisch) erläuternde
Erschließung der Vielfalt des Rechtsstoffes und seiner Hintergründe oft schuldig bleiben. Zwischen
beiden genannten Polen bietet der vorgelegte Kommentar eine Darstellung des Grundgesetzes in
einem einzigen Band, die bei größtmöglicher Konzentration doch auf eine breitere Fundierung nicht
verzichten will.
Auf einen Blick greifbare Anhaltspunkte hierfür faßt der Block von Materialien zusammen, der

jedem Artikel vorangestellt ist. Hinweise zur Entstehungsgeschichte und Fortentwicklung des Grund-
gesetzes tragen der praktisch erheblichen Bedeutung dieses Auslegungselements Rechnung, die Doku-
mentation der Vorläuferbestimmungen aus den Verfassungen Deutschlands seit 1849 den historischen
Zusammenhängen, die das Verfassungsrecht oft erst recht verständlich machen. Die Rechtsverglei-
chung im Bundesstaat, die zumal nach der Verfassunggebung in den neuen Ländern noch verstärkt
Aufmerksamkeit findet, wird durch Hinweise auf das Landesverfassungsrecht erleichtert. Die über-
nationale Einbindung des Grundgesetzes wird verdeutlicht durch Angabe maßgeblicher Rechtsquellen
des Völker- und Europarechts, deren Bedeutung mit der immer stärkeren supra- und internationalen
Verflechtung stetig steigt. Den Zusammenhängen des Verfassungsrechts mit der gesamten Rechts-
ordnung tragen Hinweise auf zugehörige Gesetzgebung Rechnung. Schließlich sind jedem Artikel die
wichtigsten Leitentscheidungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung vorangestellt und ein Schrift-
tumsverzeichnis mit weiterführenden Literaturangaben.
Die Kommentierung der einzelnen Artikel selbst orientiert sich im äußeren Aufbau nach Möglich-

keit an der vom Verfassungstext vorgegebenen Gliederung. Die Erläuterungen zeigen die Bedeutung
der Grundrechtsbestimmungen im Lichte der einschlägigen Rechtsprechung, insbesondere des Bun-
desverfassungsgerichts, aber auch ihrer literarischen Behandlung konzentriert auf die jeweils zentralen,
praktisch und aktuell bedeutsamen Fragen auf und nehmen dezidiert, gegebenenfalls auch kritisch
Stellung.
Um das Vorhaben dieser Neukommentierung des für ganz Deutschland gültigen Grundgesetzes

nach Abschluß des Verfassungsreformprozesses rasch zu verwirklichen, haben sich mehr als dreißig
Autoren zusammengefunden, zumeist Staatsrechtslehrer, von denen einige auch an den Fakultäten in
den neuen Ländern tätig sind oder waren. Vielfach auf Gebieten ihrer besonderen wissenschaftlichen
Interessen oder auch praktischen Erfahrungen haben sie bei wechselseitiger Information Teilkomplexe
des Grundgesetzes von unterschiedlichem Umfang je selbständig und in alleiniger Verantwortung
bearbeitet. Ungeachtet der Einbindung in die einheitliche Grundkonzeption des Herausgebers bietet
der Kommentar damit Raum für pointierte, unter Umständen auch einmal unterschiedliche Positionen
der jeweiligen Verfasser, die die Vielfalt der heutigen Staatsrechtslehre widerspiegeln.

Düsseldorf, im Oktober 1995 Michael Sachs
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Vorwort zur 10. Auflage

Im Vorwort zur 1995 erschienenen ersten Auflage dieses Kommentars betonte Michael Sachs die
„überragende, alle Rechtsbereiche durchdringende Bedeutung“, die das Verfassungsrecht im Staat des
Grundgesetzes schon seinerzeit erlangt hatte. An der Richtigkeit dieses Befundes hat sich rund 30 Jahre
später nichts geändert; eher hat die Bedeutung des Verfassungsrechts noch zugenommen. Daraus
schöpfen wir die Hoffnung, dass das Konzept eines einbändigen Kommentars, der „bei größtmöglicher
Konzentration doch auf eine breitere Fundierung nicht verzichten will“, auch in Zukunft eine ebenso
freundliche Aufnahme findet wie bisher.
Zu den Spezifika dieses Kommentars gehört auch die bemerkenswert hohe Kontinuität im Auto-

renkreis seit der ersten Auflage. Sie war vor allem der Persönlichkeit des Initiators und Herausgebers
geschuldet.Michael Sachs war nicht nur ein herausragender Jurist, der besonderen Wert auf dogmatische
Genauigkeit und Präzision legte. Er war ein ausgesprochen liebenswürdiger und liebenswerter Kollege
– und blieb das auch dort, wo es im Interesse des Gemeinschaftswerks in Ausnahmefällen punktueller
Ermunterungen zur zeitnahen Manuskriptabgabe bedurfte. Umso schmerzlicher ist es menschlich wie
fachlich, dass Michael Sachs im Februar 2022 nur knapp zwei Jahre nach seinem Eintritt in den
Ruhestand verstorben ist. An der ihm gewidmeten Gedächtnisschrift „Konsistenz und Dogmatik des
Rechts“ (C.H. Beck, 2024) hat sich, neben weiteren Weggefährten, dann auch die weit überwiegende
Zahl der Autoren dieses Kommentars beteiligt.
Im Zweifel noch wichtiger wäre Michael Sachs aber die Fortführung seines Werks zum Grundgesetz

gewesen, das auch in Zukunft unter seinem Namen erscheinen soll. Wir sind uns der Größe dieser
Aufgabe sehr bewusst, die wir mit der nötigen Demut angehen. Dem Verlag sind wir dankbar dafür,
dass er sie uns anvertraut hat, und den Autoren, dass sie dem gemeinsamen Projekt trotz neuer
Herausgeber unverändert die Treue halten.
Lediglich vier Kollegen haben altersbedingt den Wunsch geäußert, ihre Mitarbeit zu beenden.

Ausgeschieden sind – neben Michael Sachs – Dirk Ehlers, Jörn Ipsen, Jörg-Detlef Kühne und Michael
Nierhaus. Ihnen gilt unser Dank für ihre jahrzehntelange Mitwirkung und die hohe Qualität ihrer
Bearbeitungen. Neu in das Team eingetreten sind Christian Burkiczak, Klaus-Dieter Drüen, Sina Fontana,
Johanna Hey, Pia Annika Lange, Markus Ogorek, Silvia Pernice-Warnke und Patricia Wiater, die wir herzlich
willkommen heißen. Insgesamt lässt sich konstatieren, dass das Autorenteam des Sachs mit der 10. Auf-
lage jünger und weiblicher geworden ist.
Stichtag für die Abgabe der Manuskripte dieser Auflage war das Jahresende 2023. In etlichen Fällen

konnten aber noch einzelne Entscheidungen und Entwicklungen des Jahres 2024 berücksichtigt
werden. Das gilt insbesondere für die Entscheidung des BVerfG zum Wahlrecht v. 30.7.2024.
Den Mitarbeitern unserer Lehrstühle in Köln und Göttingen sind wir dankbar für vielfache Unter-

stützung bei der Realisierung dieses Projekts. Unserer Lektorin, Frau Dr. Katja Haberzettl, danken wir
für die wie immer geduldige, präzise und umsichtige Begleitung des Werks.

Köln und Göttingen, im August 2024 Christian von Coelln Thomas Mann
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